
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Suterra 

 

Wallraven GmbH & Co. KG      •      Brabanter Strasse 60      •      41849 Wassenberg 

Geltungsbereich 

Für Lieferungen von Suterra-Anlagen und deren Zubehör und Ersatzteile gelten, soweit dies gesetzlich 

zulässig, ausschließlich folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende Bedingungen 

und Vorschriften des Bestellers gelten nur soweit diese von uns im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich 

anerkannt sind. 

Angebote und Angebotsunterlagen 

Angebote sind für die Dauer von 90 Kalendertagen verbindlich. 

An den, zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, z.B. Zeichnungen, Produktinformationen, 

Betriebsanleitungen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 

Auftragserteilung 

Mit der schriftlichen Bestätigung der Bestellung durch uns an den Auftraggeber kommt der Vertrag 

zustande.  

Dem Auftraggeber steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, das er innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 

der Auftragsbestätigung ausüben kann. Bei der Fristberechnung wird unterstellt, dass die postalische 

Zustellung der Auftragsbestätigung drei Wochentage in Anspruch nimmt. 

Preise 

Alle Preise sind in Euro angegeben.  

Zahlung 

Der Kaufpreis ist innerhalb 14 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen. Bei 

Überschreitung von Zahlungsterminen ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in banküblicher 

Höhe zu berechnen. Mängelanzeigen entbinden nicht von der Zahlungspflicht. 

Lieferung 

Die Lieferungen erfolgen ab unserem Werk Wassenberg. Der Versand erfolgt auf Rechnung des 

Auftraggebers durch den von uns beauftragten Spediteur. Alle Lieferungen durch den von uns 

beauftragten Spediteur sind transportversichert. 

Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Die Gewährleistung beginnt mit dem Tag der 

Inbetriebnahme, spätestens jedoch 14 Tage nach Lieferung. 

Schadenersatz 

Schadensersatzansprüche Dritter sind, soweit eine Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, 

ausgeschlossen. 

Eigentumsvorbehalt 

Alle Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

Gerichtstand 

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, unser Firmensitz.   

 


